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1. 
Zuordnungen im 
Jahr 2023
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Jugendleiter/innenausbildung auf Basis der 
Naturerlebnispädagogik: NQR IV

KURZBESCHREIBUNG
Jugendleiter/innenausbildung auf Basis der 
Naturerlebnispädagogik

QUALIFIKATIONSANBIETER

ABLAUF DER ZUORDNUNG Jugendleiter/innenausbildung  
auf Basis der Naturerlebnispädagogik

Einlangen Zuordnungsersuchen

Einreichende Stelle

Formale Prüfung

Inhaltliche Prüfung

Eintragung der Zuordnung ins NQR-Register
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AUSZÜGE aus dem Zuordnungsersuchen 
Jugendleiter/innenausbildung auf Basis der 
Naturerlebnispädagogik
 •

 •

 •

 •

 •
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Zolldeklarantin/Zolldeklarant: NQR V

KURZBESCHREIBUNG
Zolldeklarantin/Zolldeklarant

AUSZÜGE aus dem Zuordnungsersuchen  
Zolldeklarantin/Zolldeklarant

 •

 •

 •

QUALIFIKATIONSANBIETER  

ABLAUF DER ZUORDNUNG Zolldeklarantin/Zolldeklarant

Einlangen Zuordnungsersuchen

Einreichende Stelle

Formale Prüfung

Inhaltliche Prüfung

Eintragung der Zuordnung ins NQR-Register
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 •

 •
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BFI Fachtrainer/in Digital+: NQR V

KURZBESCHREIBUNG  
BFI Fachtrainer/in Digital+

AUSZÜGE aus dem Zuordnungsersuchen 
BFI Fachtrainer/in Digital+

QUALIFIKATIONSANBIETER

ABLAUF DER ZUORDNUNG BFI Fachtrainer/in Digital+

Einlangen Zuordnungsersuchen

Einreichende Stelle

Formale Prüfung

Inhaltliche Prüfung

Eintragung der Zuordnung ins NQR-Register
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 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •
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QUALIFIKATIONSANBIETER

ABLAUF DER ZUORDNUNG Befähigungsprüfung  
für das reglementierte Gewerbe der Überlassung von Arbeitskräften  
(Arbeitskräfteüberlassungs-Befähigungsprüfungsordnung)

Einlangen Zuordnungsersuchen

Einreichende Stelle

Formale Prüfung

Inhaltliche Prüfung

Eintragung der Zuordnung ins NQR-Register
 

 
Liste

1 

Befähigungsprüfung für das reglementierte Gewerbe  
der Überlassung von Arbeitskräften 
(Arbeitskräfteüberlassungs-Befähigungsprüfungsordnung): 
NQR VI

KURZBESCHREIBUNG
Befähigungsprüfung für das reglementierte 
Gewerbe der Überlassung von 
Arbeitskräften (Arbeitskräfteüberlassungs-
Befähigungsprüfungsordnung)
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AUSZÜGE aus dem Zuordnungsersuchen 
Befähigungsprüfung für das reglementierte 
Gewerbe der Überlassung von 
Arbeitskräften (Arbeitskräfteüberlassungs-
Befähigungsprüfungsordnung)

Vertrieb
 •

 •

Personalbeschaffung
 •

 •

Auftragsmanagement
 •

 •

Kunden- und Personalbetreuung
 •

 •
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Unternehmensführung
 •

Lehrlingsausbildung
 •

 •
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Befähigungsprüfung für das reglementierte Gewerbe  
der Bestattung: NQR VI

QUALIFIKATIONSANBIETER

ABLAUF DER ZUORDNUNG Befähigungsprüfung für das reglementierte Gewerbe  
der Bestattung

Einlangen Zuordnungsersuchen

Einreichende Stelle

Formale Prüfung

Inhaltliche Prüfung

Eintragung der Zuordnung ins NQR-Register

 
Liste

 

KURZBESCHREIBUNG
Befähigungsprüfung für das reglementierte 
Gewerbe der Bestattung
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AUSZÜGE aus dem Zuordnungsersuchen 
Befähigungsprüfung für das reglementierte 
Gewerbe der Bestattung

Beratung und Vorsorge
 •

 •

Vorbereitung und Durchführung der 
Bestattung
 •

 •

 •

 •

 •

 •

Exhumierung
 •

Unternehmensführung
 •

 •

 •

20

III-1160 der Beilagen XXVII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument22 von 84

www.parlament.gv.at



Befähigungsprüfung für das reglementierte Gewerbe 
Elektrotechnik: NQR VI

QUALIFIKATIONSANBIETER

ABLAUF DER ZUORDNUNG Befähigungsprüfung für das reglementierte Gewerbe 
Elektrotechnik

Einlangen Zuordnungsersuchen

Einreichende Stelle

Formale Prüfung

Inhaltliche Prüfung

Eintragung der Zuordnung ins NQR-Register

 
Liste

 
 

KURZBESCHREIBUNG
Befähigungsprüfung für das reglementierte 
Gewerbe Elektrotechnik
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AUSZÜGE aus dem Zuordnungsersuchen 
Befähigungsprüfung für das reglementierte 
Gewerbe Elektrotechnik

 •

 •

 •
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Prüfung, Instandhaltung und technischer 
Support
 •

 •

 •

Unternehmensführung
 •

 •

Lehrlingsausbildung
 •
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QUALIFIKATIONSANBIETER

ABLAUF DER ZUORDNUNG Befähigungsprüfung für das reglementierte Gewerbe der 
Spediteure einschließlich Transportagenten

Einlangen Zuordnungsersuchen

Einreichende Stelle

Formale Prüfung

Inhaltliche Prüfung

Eintragung der Zuordnung ins NQR-Register

 
 

Liste

 

Befähigungsprüfung für das reglementierte Gewerbe der 
Spediteure einschließlich Transportagenten: NQR VI

KURZBESCHREIBUNG
Befähigungsprüfung für das reglementierte 
Gewerbe der Spediteure einschließlich 
Transportagenten
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Koordination von nationalen und transnatio

AUSZÜGE aus dem Zuordnungsersuchen 
Befähigungsprüfung für das reglementierte 
Gewerbe der Spediteure einschließlich 
Transportagenten

Kundenakquise
 •

 •

Transportorganisation und -durchführung
 •

 •

 •

Unternehmensführung (einschließlich 
Betriebliches Prozessmanagement)
 •

 •

 •
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QUALIFIKATIONSANBIETER

ABLAUF DER ZUORDNUNG BFI Junior Software Developer:in (BDI JSD)

Einlangen Zuordnungsersuchen

Einreichende Stelle

Formale Prüfung

Inhaltliche Prüfung

Eintragung der Zuordnung ins NQR-Register

 

BFI Junior Software Developer:in (BFI JSD): NQR V

KURZBESCHREIBUNG
Junior Software Developer:in (BDI JSD) und 
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AUSZÜGE aus dem Zuordnungsersuchen 
BFI Junior Software Developer:in (BDI JSD)

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •
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QUALIFIKATIONSANBIETER

ABLAUF DER ZUORDNUNG Ärztin für Allgemeinmedizin/Arzt für Allgemeinmedizin

Einlangen Zuordnungsersuchen

Einreichende Stelle

Formale Prüfung

Inhaltliche Prüfung

Eintragung der Zuordnung ins NQR-Register

 

Liste  

 

Ärztin für Allgemeinmedizin/Arzt für Allgemeinmedizin:  
NQR VIII

KURZBESCHREIBUNG
Ärztin für Allgemeinmedizin/Arzt für 
Allgemeinmedizin
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AUSZÜGE aus dem Zuordnungsersuchen 
Ärztin für Allgemeinmedizin/Arzt für 
Allgemeinmedizin

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 • Geriatrie
 •

 •

 •

 •

 •
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QUALIFIKATIONSANBIETER

ABLAUF DER ZUORDNUNG Fachärztin für Herzchirurgie/Facharzt für Herzchirurgie

Einlangen Zuordnungsersuchen

Einreichende Stelle

Formale Prüfung

Inhaltliche Prüfung

Eintragung der Zuordnung ins NQR-Register

 

Liste  

6 

Fachärztin für Herzchirurgie/Facharzt für Herzchirurgie:  
NQR VIII

KURZBESCHREIBUNG
Fachärztin für Herzchirurgie/Facharzt für 
Herzchirurgie
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AUSZÜGE aus dem Zuordnungsersuchen 
Fachärztin für Herzchirurgie/Facharzt für 
Herzchirurgie

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •
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QUALIFIKATIONSANBIETER

ABLAUF DER ZUORDNUNG Fachärztin für Innere Medizin/Facharzt für Innere Medizin

Einlangen Zuordnungsersuchen

Einreichende Stelle

Formale Prüfung

Inhaltliche Prüfung

Eintragung der Zuordnung ins NQR-Register

 

Liste  

 

Fachärztin für Innere Medizin/Facharzt für Innere Medizin: 
NQR VIII

KURZBESCHREIBUNG
Fachärztin für Innere Medizin/Facharzt für 
Innere Medizin
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AUSZÜGE aus dem Zuordnungsersuchen 
Fachärztin für Innere Medizin/Facharzt für 
Innere Medizin
 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •  
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QUALIFIKATIONSANBIETER

ABLAUF DER ZUORDNUNG Landjugend SpitzenfunktionärIn

Einlangen Zuordnungsersuchen

Einreichende Stelle

Formale Prüfung

Inhaltliche Prüfung

Eintragung der Zuordnung ins NQR-Register

 

Landjugend SpitzenfunktionärIn: NQR IV

KURZBESCHREIBUNG
Landjugend SpitzenfunktionärIn
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AUSZÜGE aus dem Zuordnungsersuchen 
Landjugend SpitzenfunktionärIn
 •

 •

 •

 •
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2. 
Alle NQR-Zuordnungen 
im Überblick 
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1

EBCL JobReady

Berufsbildende mittlere Schulen

Lehrberufe

Landwirtschaftliche Fachschulen

Lehrgang Alpinpädagogik

EBC*L Betriebswirtschaft

Lehrgang: Pädagogische Grundlagen für  
 

und Kampfkunst 

Zollfachkraft

 

Jugendleiterinnenausbildung auf Basis  
der Naturerlebnispädagogik

Landjugend SpitzenfunktionärIn
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Berufsbildende höhere Schulen

EBC*L 

Duale Akademie  Professional –  
Mecha tronik-Automatisierungstechnik

 
in der Erwachsenen bildung Plus 

MEPA-Kurs Vorbeugung  
und Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität

Digital System Professional

Duale Akademie Professional

 
und DigiCoach in der Erwachsenenbildung

Raiffeisenbank

Befähigungsprüfung für das reglementierte Gewerbe 

Befähigungsprüfung für das reglementierte Gewerbe 
der Bestattung

Befähigungsprüfung für das reglementierte Gewerbe 
Elektrotechnik

Befähigungsprüfung für das reglementierte Gewerbe 
der Spediteure einschließlich Transportagenten

6
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– Gesundheitspsychologie

Klinische Psychologie

8

39
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3. Der NQR-Zuordnungsprozess

40
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formalen Bereich 

nicht-formalen Bereich ein

NKS

NQR-Steuerungsgruppe

NKS

NQR-Register

NKS

Bestätigung

Fo
rm

al
e 

un
d 

in
ha

ltl
ic

he
 P

rü
fu

ng
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4. NQR-KoordinierungssTelle (NKS)

42

III-1160 der Beilagen XXVII. GP - Bericht - 02 Hauptdokument44 von 84

www.parlament.gv.at



 •

 •

 •

 Aufgaben der NQR-Koordinierungsstelle (NKS)
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der nationalen Koordinierungsstellen und der 

 Budget 

 Qualitätsmanagement
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 NQR-Beirat
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 •

 •

 Sachverständige Personen 
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5. NQR-STeuerungsgruppe
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6. ZusammenarbeiT 

zwischen NQR-Servicestellen und NQR-Koordinierungsstelle (NKS)

49
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50

 NQR-Servicestellen
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51

 Aufgaben der NQR-Servicestellen 

 der 

 des 

 NQR-Servicestellenkonferenzen
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52

 •

 •

 •

 •

 •

 •  
des NQR

 Abschlussbericht des dialogischen Monitoringprozesses 
der NQR-Servicestellen
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7. STraTegiepapier-EnTwicklungsprozess 
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54

Ziele der Arbeitsgruppe
 •

des NQR und dessen Nutzen für das Quali

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •
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8. Synergien miT erasmus+ 

und anderen europäischen Transparenzinstrumenten

55
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und 

 auf der 
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9. 
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59

at

Die Nationale Koordinierungsstelle für den 

  

 NQR-Register und Webauftritt  
der NQR-Koordinierungsstelle (NKS)
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Das Projekt TRANSVAL-EU

10. Validierung
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Koordinatorinnen und Koordinatoren für die 
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1

Glossar1

BEGRIFFE ERKLÄRUNG

Arbeitsbereich

Bildungsinstitut

Deskriptor(en)

Dublin-Deskriptoren

einbringende Stelle

Fertigkeiten

Feststellungsverfahren

Kenntnisse
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BEGRIFFE ERKLÄRUNG

Kompetenz(en)

Transversale Kompetenzen

Lernbereich

Lernergebnisorientierung

sind zu tun

Lernergebnisse

NQR-Gesetz 

NQR-Register

dient

NQR-Servicestellen
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BEGRIFFE ERKLÄRUNG

tragen

Standards
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Anhang
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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2016 Ausgegeben am 21. März 2016 Teil I 

14. Bundesgesetz: Nationaler Qualifikationsrahmen (NQR-Gesetz) 
 (NR: GP XXV RV 999 AB 1007 S. 113. BR: AB 9537 S. 851.) 

14. Bundesgesetz über den Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR-Gesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
Regelungsgegenstand und Zielsetzungen 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Zuordnung österreichischer Qualifikationen zu einem 
Qualifikationsniveau des Nationalen Qualifikationsrahmens (NQR) und die Veröffentlichung dieser 
Zuordnung zu Informationszwecken in einem öffentlich zugänglichen Register (NQR-Register). 

(2) Der Nationale Qualifikationsrahmen ist ein Instrument zur Einordnung von Qualifikationen in 
acht NQR-Qualifikationsniveaus. Die Zuordnung von Qualifikationen zu einem der acht NQR-
Qualifikationsniveaus erfolgt gemäß der Empfehlung zur Einrichtung des Europäischen 
Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen, ABl. Nr. C 111 vom 06.05.2008 S. 1, auf der Basis von 
Lernergebnissen. Die Qualifikationsniveaus des Nationalen Qualifikationsrahmens entsprechen den 
Qualifikationsniveaus des Europäischen Qualifikationsrahmens. 

(3) Zielsetzung des Nationalen Qualifikationsrahmens ist die Förderung der Transparenz und 
Vergleichbarkeit von Qualifikationen in Österreich und Europa sowie die Förderung des 
lebensbegleitenden Lernens, welches formales, nicht-formales und informelles Lernen umfasst. 

(4) Die Mitwirkung des Bundes an der Zuordnung und Veröffentlichung von Qualifikationen nach 
diesem Bundesgesetz erfolgt im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung. Die Zuordnung von 
Qualifikationen nach diesem Bundesgesetz dient Informationszwecken und entfaltet keine 
Rechtswirkungen auf berufliche oder sonstige Berechtigungen. 

Begriffsbestimmungen 
§ 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist bzw. sind: 

 1. Qualifikationen: das Ergebnis eines Beurteilungs- und Validierungsprozesses, bei dem eine dafür 
zuständige Stelle festgestellt hat, dass Lernergebnisse vorgegebenen Standards entsprechen; 

 2. Lernergebnisse: Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen, die in einer Aus-, Fort- oder 
Weiterbildung, im Arbeitsprozess oder in einem nicht geregelten Lernprozess erworben werden; 

 3. Informelles Lernen: ein nicht geregelter Lernprozess, der beispielsweise im Alltag, am 
Arbeitsplatz oder in der Freizeit stattfindet; 

 4. Formale Qualifikationen: Qualifikationen, die durch Gesetz oder Verordnung geregelt sind oder 
das Ergebnis einer Aus-, Fort- oder Weiterbildung sind, die durch Gesetz oder Verordnung 
geregelt ist; 

 5. Nicht-formale Qualifikationen: Qualifikationen, die das Ergebnis einer Aus-, Fort- oder 
Weiterbildung sind, die nicht durch Gesetz oder Verordnung geregelt ist; 

 6. Qualifikationsanbieter: jene Einrichtung, die die Lernergebnisse definiert, deren Nachweis 
Voraussetzung für den Erwerb einer Qualifikation ist; 

 7. Hochschulen: öffentliche Universitäten nach dem Universitätsgesetz 2002 (UG), BGBl. I 
Nr. 120/2002, die Universität für Weiterbildung Krems nach dem DUK-Gesetz 2004, BGBl. I 
Nr. 22/2004, Erhalter von Fachhochschul-Studiengängen nach dem Fachhochschul-Studiengesetz 
(FHStG), BGBl Nr. 340/1993, Pädagogische Hochschulen nach dem Hochschulgesetz 2005 
(HG), BGBl. I Nr. 30/2006 sowie Privatuniversitäten nach dem Privatuniversitätengesetz (PUG), 
BGBl. I Nr. 74/2011; 
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 8. NQR-Servicestellen: Einrichtungen, die Anbieter von nicht-formalen Qualifikationen nach 
Maßgabe dieses Bundesgesetzes im Prozess der Zuordnung von Qualifikationen unterstützen und 
Zuordnungsersuchen nach § 9 Abs. 1 einbringen. 

NQR-Qualifikationsniveaus 
§ 3. (1) Qualifikationen sind einem von acht aufeinander aufbauenden NQR-Qualifikationsniveaus 

zuzuordnen. Die NQR-Qualifikationsniveaus werden gemäß Anhang II der Empfehlung zur Einrichtung 
des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen definiert (Anhang 1). 

(2) Qualifikationen auf den NQR-Qualifikationsniveaus 6 bis 8 sind entweder nach Maßgabe des 
Abs. 1 oder auf Basis der Deskriptoren des Qualifikationsrahmens für den europäischen Hochschulraum 
(Anhang 2, Dublin-Deskriptoren) zuzuordnen. Demnach sind Bachelorstudien dem NQR-
Qualifikationsniveau 6, Masterstudien und Diplomstudien dem NQR-Qualifikationsniveau 7 und 
Doktorats- und PhD-Studien dem NQR-Qualifikationsniveau 8 zugeordnet. 

NQR-Koordinierungsstelle 
§ 4. (1) Der Bundesminister oder die Bundesministerin für Bildung und Frauen und der 

Bundesminister oder die Bundesministerin für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft haben mit der 
„OeAD (Österreichische Austauschdienst)-Gesellschaft mit beschränkter Haftung – Austrian Agency for 
International Cooperation in Education and Research (OeAD-GmbH)“ einen Vertrag zur Besorgung der 
Aufgaben einer NQR-Koordinierungsstelle abzuschließen. 

(2) In diesem Vertrag sind Informations- und Auskunftsrechte der Bundesministerin oder des 
Bundesministers für Bildung und Frauen und des Bundesministers oder der Bundesministerin für 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft betreffend alle Angelegenheiten der NQR-Koordinierungsstelle 
sowie entsprechende Pflichten der NQR-Koordinierungsstelle, die Möglichkeit der Kündigung dieses 
Vertrages, wenn die NQR-Koordinierungsstelle Verpflichtungen aus diesem Bundesgesetz oder dem 
gemäß Abs. 1 geschlossenen Vertrag gröblich verletzt, sowie das Qualifikationsprofil der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NQR-Koordinierungsstelle zu vereinbaren. 

(3) Im Vertrag gemäß Abs. 1 ist weiters vorzusehen, dass die NQR-Koordinierungsstelle eine 
Geschäftsordnung und Leitlinien ihrer Tätigkeit erstellt, die nach der Zustimmung durch die NQR-
Steuerungsgruppe mit einfacher Stimmenmehrheit der Genehmigung durch den Bundesminister oder die 
Bundesministerin für Bildung und Frauen bedürfen. Vor Erteilung dieser Genehmigung ist das 
Einvernehmen mit dem Bundesminister oder der Bundesministerin für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft herzustellen. 

(4) In dem Vertrag gemäß Abs. 1 ist auch zu regeln, dass der Bund der OeAD-GmbH den Aufwand 
für die Besorgung der Aufgaben einer NQR-Koordinierungsstelle nach Maßgabe eines im Vertrag gemäß 
Abs. 1 zu regelnden Budgetplans ersetzt. 

(5) Die NQR-Koordinierungsstelle hat dem Bundesminister oder der Bundesministerin für Bildung 
und Frauen, dem Bundesminister oder der Bundesministerin für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, 
der NQR-Steuerungsgruppe sowie dem Nationalrat jährlich bis spätestens 30. April einen Arbeitsbericht 
vorzulegen. 

Aufgaben der NQR-Koordinierungsstelle 
§ 5. (1) Die NQR-Koordinierungsstelle hat die formale und inhaltliche Prüfung von 

Zuordnungsersuchen durchzuführen, mit dem Ziel, die den Gegenstand des Zuordnungsersuchens 
bildende Qualifikation nach Maßgabe der §§ 8 und 9 dieses Bundesgesetzes einem der in § 3 genannten 
NQR-Qualifikationsniveaus zuzuordnen. 

(2) Die NQR-Koordinierungsstelle hat ein Register über nach diesem Bundesgesetz zugeordnete 
Qualifikationen (NQR-Register) zu führen. Dieses NQR-Register umfasst neben der Bezeichnung der 
Qualifikation, ihrer Zuordnung zu einem NQR-Qualifikationsniveau gemäß § 3 und dem Namen des 
Qualifikationsanbieters, eine Beschreibung der Qualifikation und ihrer wesentlichen Lernergebnisse. Das 
NQR-Register ist auf einer von der NQR-Koordinierungsstelle zu wartenden Website öffentlich 
zugänglich. 

(3) Bei der Prüfung von Zuordnungsersuchen kann die NQR-Koordinierungsstelle bei Bedarf 
Expertisen von sachverständigen Personen einholen, die in einer Liste geführt werden. Die 
sachverständigen Personen verfügen über Expertise in jenen Lern- oder Arbeitsbereichen, auf die sich die 
Lernergebnisse der zuzuordnenden Qualifikationen beziehen. Alle Mitglieder der NQR-Steuerungsgruppe 
können Vorschläge für sachverständige Personen erstatten. Unter Berücksichtigung dieser Vorschläge 
erstellt die NQR-Koordinierungsstelle einen Entwurf, welche Personen in die Liste der sachverständigen 
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Personen aufzunehmen sind. Diese Liste bedarf der mit einfacher Stimmenmehrheit zu erteilenden 
Genehmigung durch die NQR-Steuerungsgruppe. 

NQR-Beirat 
§ 6. (1) Bei der NQR-Koordinierungsstelle wird ein sachverständiger Beirat (NQR-Beirat) zur 

Beratung der NQR-Koordinierungsstelle eingerichtet, dem mindestens 50 vH Frauen anzugehören haben. 
Dem NQR-Beirat gehören sieben Expertinnen und Experten, darunter jedenfalls eine Expertin oder ein 
Experte aus dem Bereich des Gesundheitswesens an. Die Beiratsmitglieder müssen auf den Gebieten der 
Berufspraxis sowie der Aus-, Fort- und Weiterbildung fachlich hervorragend ausgewiesen sein. Sie sind 
von dem Bundesminister oder der Bundesministerin für Bildung und Frauen im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister oder der Bundesministerin für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft zu ernennen. 
Diese Ernennung erfolgt unter Berücksichtigung von Vorschlägen der NQR-Koordinierungsstelle, des 
Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen sowie der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung 
Austria von je zwei Expertinnen oder Experten sowie des Bundesministeriums für Gesundheit von einer 
Expertin oder einem Experten. Diese Vorschläge bedürfen vor der Ernennung einer Zustimmung der 
NQR-Steuerungsgruppe mit einfacher Stimmenmehrheit. Die Mitglieder des NQR-Beirats sind für die 
Dauer von höchstens fünf Jahren zu ernennen. Wiederholte Ernennungen sind zulässig, wobei eine 
Wiederernennung spätestens sechs Monate vor Ablauf der Ernennungsperiode zu erfolgen hat. 

(2) Der NQR-Beirat hat im Zuge der Prüfung von Zuordnungsersuchen nach Maßgabe der §§ 8 und 
9 eine Stellungnahme zu erstellen. Näheres hat seine von der NQR-Koordinierungsstelle zu erstellende 
und von der Gesamtheit der NQR-Beiratsmitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit zu beschließende 
Geschäftsordnung zu regeln. 

(3) Den Mitgliedern des NQR-Beirats steht kein Sitzungsgeld zu. 
NQR-Steuerungsgruppe 

§ 7. (1) Zur Beratung der für Qualifikationen zuständigen staatlichen Behörden, insbesondere des 
Bundesministeriums für Bildung und Frauen und des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung 
und Wirtschaft als koordinierende Ressorts, ist eine „NQR-Steuerungsgruppe“ eingerichtet. 

(2) Weitere Aufgaben der NQR-Steuerungsgruppe sind: 
 1. die Zustimmung zur Geschäftsordnung und zu den Leitlinien der NQR-Koordinierungsstelle 

gemäß § 4 Abs. 3; 
 2. die Genehmigung der Liste der sachverständigen Personen gemäß § 5 Abs. 3; 
 3. die Zustimmung zu Vorschlägen für Beiratsmitglieder gemäß § 6 Abs. 1; 
 4. der Beschluss der Geschäftsordnung der NQR-Steuerungsgruppe gemäß § 7 Abs. 4; 
 5. die Erhebung eines Einspruchs gegen die Zuordnung formaler Qualifikationen gemäß § 8 Abs. 3 

oder nicht-formaler Qualifikationen gemäß § 8 Abs. 3 in Verbindung mit § 9 Abs. 1; 
 6. die Erstellung von Vorschlägen für die Ermächtigung von NQR-Servicestellen gemäß § 9 Abs. 2; 
 7. die Erhebung eines Einspruches gegen das NQR-Handbuch gemäß § 10. 

(3) Die NQR-Steuerungsgruppe setzt sich aus 30 stimmberechtigten Mitgliedern (und der 
erforderlichen Zahl von Ersatzmitgliedern) zusammen. Der NQR-Steuerungsgruppe haben mindestens 
50 vH Frauen anzugehören. 

Die Mitglieder der NQR-Steuerungsgruppe werden wie folgt nominiert: 
 1. drei Vertreter oder Vertreterinnen vom Bundesministerium für Bildung und Frauen; 
 2. drei Vertreter oder Vertreterinnen vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und 

Wirtschaft; 
 3. je ein Vertreter oder eine Vertreterin vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz, vom Bundeskanzleramt, vom Bundesministerium für Europa, Integration 
und Äußeres, vom Bundesministerium für Familien und Jugend, vom Bundesministerium für 
Finanzen, vom Bundesministerium für Gesundheit, vom Bundesministerium für Inneres, vom 
Bundesministerium für Justiz, vom Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport, vom 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und vom 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie; 

 4. sechs Vertreter oder Vertreterinnen vom Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen; 
 5. ein Vertreter oder eine Vertreterin von der Verbindungsstelle der Bundesländer; 
 6. je ein Vertreter oder eine Vertreterin von der Österreichischen Universitätenkonferenz, der 

Österreichischen Privatuniversitäten Konferenz und der Österreichischen Fachhochschulkon-
ferenz; 
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 7. je ein Vertreter oder eine Vertreterin vom Arbeitsmarktservice Österreich und von der Konferenz 
der Erwachsenenbildung Österreichs; 

 8. sowie ein Vertreter oder eine Vertreterin von der Bundesjugendvertretung. 
Die Mitglieder der NQR-Steuerungsgruppe sind für die Dauer von höchstens fünf Jahren zu nominieren. 
Wiederholte Nominierungen sind zulässig, wobei eine Wiedernominierung spätestens sechs Monate vor 
Ablauf der Nominierungsperiode zu erfolgen hat. 

(4) Den Vorsitz in der NQR-Steuerungsgruppe führt ein Vertreter oder eine Vertreterin des 
Bundesministeriums für Bildung und Frauen, die Stellvertretung des Vorsitzes wird von einem Vertreter 
oder einer Vertreterin des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
wahrgenommen. Das Nähere regelt eine von der NQR-Steuerungsgruppe mit einfacher Stimmenmehrheit 
zu beschließende Geschäftsordnung. 

(5) Den Mitgliedern der NQR-Steuerungsgruppe steht kein Sitzungsgeld zu. 
Zuordnung formaler Qualifikationen 

§ 8. (1) Der oder die für die Regelung einer Qualifikation zuständige Bundesminister oder 
Bundesministerin oder die dafür zuständige Landesregierung können für eine ihrer Zuständigkeit 
unterliegende formale Qualifikation ein Zuordnungsersuchen an die NQR-Koordinierungsstelle richten. 
Dieses Zuordnungsersuchen hat einen Vorschlag für die Zuordnung der Qualifikation einschließlich aller 
für die Beurteilung erforderlichen Angaben und Unterlagen zu enthalten. 

(2) Die NQR-Koordinierungsstelle hat die Zuordnung der Qualifikation zu einem NQR-
Qualifikationsniveau gemäß § 3 vorzunehmen. Sie hat im Zuge der Prüfung des Zuordnungsersuchens 
erforderlichenfalls Expertisen gemäß § 5 Abs. 3 sowie in jedem Fall eine Stellungnahme des NQR-
Beirats gemäß § 6 Abs. 2 einzuholen. 

(3) Die NQR-Koordinierungsstelle hat die Zuordnung einschließlich allfälliger Expertisen und der 
Stellungnahme des NQR-Beirats der NQR-Steuerungsgruppe vorzulegen. Erhebt die NQR-
Steuerungsgruppe nicht binnen drei Monaten mittels eines mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen gefassten Beschlusses Einspruch gegen die Zuordnung, hat die NQR-
Koordinierungsstelle die Zuordnung der Qualifikation in das NQR-Register einzutragen. 

(4) Die NQR-Koordinierungsstelle hat der das Zuordnungsersuchen einbringenden Stelle eine 
Bestätigung über die erfolgte Eintragung in das NQR-Register zu übermitteln. Der Qualifikationsanbieter 
kann in der Folge im öffentlichen Verkehr zu Informationszwecken auf die erfolgte Eintragung 
hinweisen. 

(5) Die das Zuordnungsersuchen einbringende Stelle kann, solange eine Eintragung in das NQR-
Register nicht erfolgt ist, der NQR-Koordinierungsstelle jederzeit mitteilen, das Zuordnungsersuchen 
nicht weiter zu verfolgen. Die das Zuordnungsersuchen einbringende Stelle kann jederzeit, auch wenn ein 
Zuordnungsersuchen aufgrund des Einspruchs der NQR-Steuerungsgruppe zu keiner Zuordnung geführt 
hat, ein neuerliches, gegebenenfalls geändertes Zuordnungsersuchen an die NQR-Koordinierungsstelle 
richten, womit die NQR-Koordinierungsstelle wieder wie in Abs. 2 bis 4 vorgesehen vorzugehen hat. 

Zuordnung nicht-formaler Qualifikationen 
§ 9. (1) Die NQR-Koordinierungsstelle hat auf Ersuchen von NQR-Servicestellen nach dem in § 8 

geregelten Verfahren die Zuordnung nicht-formaler Qualifikationen zu einem NQR-Qualifikationsniveau 
gemäß § 3 vorzunehmen. 

(2) Der Bundesminister oder die Bundesministerin für Bildung und Frauen kann im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister oder der Bundesministerin für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft auf 
Vorschlag der NQR-Steuerungsgruppe NQR-Servicestellen ermächtigen, Anbieter von nicht-formalen 
Qualifikationen im Prozess der Zuordnung von Qualifikationen zu unterstützen und Zuordnungsersuchen 
gemäß Abs. 1 einzubringen. Die NQR-Servicestellen müssen fachkundig sein und über ausreichende 
Kapazitäten für ihre Tätigkeiten verfügen. Die Ermächtigung der NQR-Servicestellen hat jedenfalls in 
einem transparenten Verfahren zu erfolgen und ist auf der von der NQR-Koordinierungsstelle zu 
wartenden Website (§ 5 Abs. 2) zu veröffentlichen. 

(3) Die NQR-Servicestellen werden auf Initiative von Qualifikationsanbietern tätig. Sie stellen ein 
Zuordnungsersuchen im Auftrag des Qualifikationsanbieters, sofern die Lernergebnisse und deren 
Nachweis valide sind. 

(4) Näheres regeln die Leitlinien der NQR-Koordinierungsstelle gemäß § 4 Abs. 3, die insbesondere 
auch Kostenbeiträge für die Verfahren bei der Zuordnung nicht-formaler Qualifikationen festlegen. 
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NQR-Handbuch 
§ 10. Die NQR-Koordinierungsstelle hat zum Zweck der Unterstützung bei der Ausformulierung und 

Bearbeitung von Zuordnungsersuchen nach § 8 und § 9 ein NQR-Handbuch zur näheren Erläuterung zu 
erstellen. Das NQR-Handbuch ist der NQR-Steuerungsgruppe vorzulegen. Beschließt die NQR-
Steuerungsgruppe nicht mit einfacher Stimmenmehrheit, gegen das NQR-Handbuch Einspruch zu 
erheben, hat die NQR-Koordinierungsstelle das NQR-Handbuch auf der von ihr zu wartenden Website 
(§ 5 Abs. 2) zu veröffentlichen. 

Vollziehung und Inkrafttreten 
§ 11. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind hinsichtlich des § 4 Abs. 1 und 3, § 6 

Abs. 1 und § 9 Abs. 2 die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung und Frauen im 
Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft, hinsichtlich des § 7 Abs. 3 die jeweils zuständige Bundesministerin oder der jeweils 
zuständige Bundesminister, im Übrigen die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung und 
Frauen betraut. 

(2) Dieses Bundesgesetz tritt mit 15. März 2016 in Kraft. 

Fischer 

Faymann 
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Anhang 2 
Dublin-Deskriptoren 

Deskriptoren für die Studienzyklen des Qualifikationsrahmens für den Europäischen Hochschulraum, der 
von den für die Hochschulbildung zuständigen Ministerinnen und Ministern auf ihrer Tagung im Mai 
2005 in Bergen beschlossen wurde (Dublin-Deskriptoren): 
Niveau 6 
Qualifikationen, die den Abschluss des ersten Zyklus bezeichnen, werden verliehen an Studierende, die in 
einem Studienfach Wissen und Verstehen demonstriert haben, das auf ihrer generellen Sekundarstufen-
Bildung aufbaut und darüber hinausgeht und das sich üblicherweise auf einem Niveau befindet, das, 
unterstützt durch wissenschaftliche Lehrbücher, zumindest in einigen Aspekten an neueste Erkenntnisse 
in ihrem Studienfach anknüpft; ihr Wissen und Verstehen in einer Weise anwenden können, die von 
einem professionellen Zugang zu ihrer Arbeit oder ihrem Beruf zeugt, und die über Kompetenzen 
verfügen, die üblicherweise durch das Formulieren und Untermauern von Argumenten und das Lösen von 
Problemen in ihrem Studienfach demonstriert werden; die Fähigkeit besitzen, relevante Daten 
(üblicherweise innerhalb ihres Studienfachs) zu sammeln und zu interpretieren, um Einschätzungen zu 
stützen, die relevante soziale, wissenschaftliche oder ethische Belange mit berücksichtigen; 
Informationen, Ideen, Probleme und Lösungen sowohl an Experten als auch an Laien vermitteln können; 
die Lernstrategien entwickelt haben, die sie benötigen, um ihre Studien mit einem Höchstmaß an 
Autonomie fortzusetzen. 
Niveau 7 
Qualifikationen, die den Abschluss des zweiten Zyklus bezeichnen, werden verliehen an Studierende, die 
Wissen und Verstehen demonstriert haben, das auf den üblicherweise mit dem Bachelor-Level 
assoziierten Kenntnissen aufbaut und diese vertieft und das eine Basis oder Möglichkeit liefert für 
Originalität im Entwickeln und/oder Anwenden von Ideen, häufig in einem Forschungskontext; ihr 
Wissen und Verstehen und ihre Problemlösungsfähigkeiten in neuen oder unvertrauten Zusammenhängen 
innerhalb breiter (oder multidisziplinärer) Kontexte in ihrem Studienfach anwenden können; die Fähigkeit 
besitzen, Wissen zu integrieren und mit Komplexität umzugehen und auf der Basis unvollständiger oder 
begrenzter Informationen Einschätzungen zu formulieren, die aber trotzdem die mit der Anwendung ihres 
Wissens und Verstehens verbundenen sozialen und ethischen Verantwortungen berücksichtigen; ihre 
Schlussfolgerungen und das Wissen und die Prinzipien, die ihnen zugrunde liegen, klar und eindeutig 
kommunizieren können, sowohl an Experten wie auch an Laien; über Lernstrategien verfügen, die es 
ihnen ermöglichen, ihre Studien größtenteils selbstbestimmt und autonom fortzusetzen. 
Niveau 8 
Qualifikationen, die den Abschluss des dritten Zyklus darstellen, werden verliehen an Studierende, die ein 
systematisches Verstehen eines Studienfaches und die Beherrschung der mit diesem Fach assoziierten 
Fertigkeiten und Methoden demonstriert haben; die Fähigkeit demonstriert haben, einen substanziellen 
Forschungsprozess mit wissenschaftlicher Integrität zu konzipieren, gestalten, implementieren und 
adaptieren; einen Beitrag geleistet haben durch originelle Forschung, die die Grenzen des Wissens durch 
die Entwicklung eines substantiellen Forschungswerks erweitert, das in Teilen den Standards nationaler 
und internationaler begutachteter Publikationen entspricht; befähigt sind zu kritischer Analyse, Evaluation 
und Synthese neuer und komplexer Ideen; in der Lage sind, mit ihrem fachlichen Umfeld, der größeren 
wissenschaftlichen Gemeinschaft und der Gesellschaft im Allgemeinen über ihr Spezialfeld zu 
kommunizieren; in der Lage sind, innerhalb akademischer und professioneller Kontexte technologische, 
soziale oder kulturelle Fortschritte in einer Wissensgesellschaft voranzutreiben. 
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Verbundzuordnung Ärztin/Arzt - Fachrichtungen

Fachrichtung
1 Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin
2 Fachärztin/Facharzt für Allgemeinchirurgie und Gefäßchirurgie
3 Fachärztin/Facharzt für Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie
4 Fachärztin/Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin
5 Fachärztin/Facharzt für Anatomie
6 Fachärztin/Facharzt für Arbeitsmedizin und angewandte Physiologie
7 Fachärztin/Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie
8 Fachärztin/Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
9 Fachärztin/Facharzt für Gerichtsmedizin

10 Fachärztin/Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde
11 Fachärztin/Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten
12 Fachärztin/Facharzt für Herzchirurgie
13 Fachärztin/Facharzt für Histologie, Embryologie und Zellbiologie
14 Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin
15 Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin und Angiologie
16 Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie
17 Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie und Hepatologie
18 Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin und Hämatologie und internistische Onkologie
19 FachärztinFacharzt für Innere Medizin und Infektiologie
20 Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin und Intensivmedizin
21 Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie
22 Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin und Nephrologie
23 Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie
24 Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie
25 Fachärztin/Facharzt für Kinder- und Jugendchirurgie
26 Fachärztin/Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde
27 Fachärztin/Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin
28 Fachärztin/Facharzt für Klinische Immunologie
29 Fachärztin/Facharzt für Klinische Immunologie und Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin
30 Fachärztin/Facharzt für Klinische Mikrobiologie und Hygiene
31 Fachärztin/Facharzt für Klinische Mikrobiologie und Virologie
32 Fachärztin/Facharzt für Klinische Pathologie und Molekularpathologie
33 Fachärztin/Facharzt für Klinische Pathologie und Neuropathologie
34 Fachärztin/Facharzt für Medizinische Genetik
35 Medizinische und Chemische Labordiagnostik
36 Fachärztin/Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
37 Fachärztin/Facharzt für Neurochirurgie
38 Fachärztin/Facharzt für Neurologie
39 Fachärztin/Facharzt für Nuklearmedizin
40 Fachärztin/Facharzt für Orthopädie und Traumatologie
41 Fachärztin/Facharzt für Pharmakologie und Toxikologie
42 Fachärztin/Facharzt für Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation
43 Fachärztin/Facharzt für Physiologie und Pathophysiologie
44 Fachärztin/Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie
45 Fachärztin/Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin
46 Fachärztin/Facharzt für Public Health
47 Fachärztin/Facharzt für Radiologie
48 Fachärztin/Facharzt für Strahlentherapie-Radioonkologie
49 Fachärztin/Facharzt für Thoraxchirurgie
50 Fachärztin/Facharzt für Transfusionsmedizin
51 Fachärztin/Facharzt für Urologie
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